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(54) Handwerkzeuggerät

(57) Ein Handwerkzeuggerät (2) weist ein Basisge-
häuse (4), in dem ein Arbeitsmittel (12) vorgesehen ist,
das entlang einer eine erste Raumachse (z) definieren-
den Arbeitsachse (A) hin und her bewegbar ist, die in
Richtung einer zur ersten Raumachse (z) senkrecht ste-
henden zweiten Raumachse (y) zu einem Schwerpunkt
(SP) des Handwerkzeuggerätes (2) beabstandet ist, und
ein Übergehäuse (18) auf, das über Entkoppelungsmittel
an dem Basisgehäuse (4) gehalten ist und das mit einem

Haupthandgriff (24) und Seitenhandgriffverbindungsmit-
teln (28) fest verbunden ist. Es ist vorgesehen, dass die
Entkoppelungsmittel in einer senkrechten Projektion auf
eine durch die erste Raumachse (z) und die zweite Rau-
machse (y) aufgespannte Ebene (Eyz) eine zum Schwer-
punkt benachbarte erste Lagerungseinrichtung (19) auf-
weisen, über die das Übergehäuse (18) sowohl in Rich-
tung der ersten Raumachse (z) verlagerbar als auch ver-
schwenkbar am Basisgehäuse (4) gehalten ist.
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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft ein Handwerkzeuggerät
mit den Merkmalen gemäss dem Oberbegriff von Paten-
tanspruch 1. Dabei weist das Handwerkzeuggerät ein
Basisgehäuse auf, in dem ein Arbeitsmittel vorgesehen
ist, das im Betrieb entlang einer eine erste virtuelle Rau-
machse definierenden Arbeitsachse hin und her beweg-
bar ist. Diese Arbeitsachse ist in Richtung einer zur ersten
Raumachse senkrecht stehenden zweiten Raumachse
zu einem Schwerpunkt beabstandet, der beispielsweise
durch den Masseschwerpunkt des Handwerkzeuggerä-
tes mit oder ohne einem daran befestigten Werkzeug
gebildet wird. Ferner weist das Handwerkzeuggerät ein
Übergehäuse auf, das über bezüglich der Ebene wenig-
stens teilweise zueinander beabstandete elastische Ent-
koppelungsmittel an dem Basisgehäuse gehalten ist.
Das Übergehäuse ist dabei mit einem Haupthandgriff
und mit Seitenhandgriffverbindungsmitteln fest verbun-
den, die im Falle eines festen Seitenhandgriffes durch
die feste Anbindung und im Falle eines abnehmbaren
Seitenhandgriffes durch gehäuseseitige Verbindungs-
mittel gebildet sind, die beispielsweise ein Gewinde oder
einen Aufnahmebereich zur Festlegung eines griffseiti-
gen Spannbandes aufweisen.
�[0002] Bei derartigen Handwerkzeuggeräten werden
im Betrieb durch den Abstand der Arbeitsachse zum
Schwerpunkt neben den Schwingungen in Arbeitsachse
auch hin und her gehende Drehschwingungen am Ba-
sisgehäuse erzeugt, die entlang einer Drehrichtung um
den Schwerpunkt gerichtet sind. Durch die Verwendung
eines am Basisgehäuse elastisch gehaltenen Überge-
häuses kann die Übertragung dieser axialen- und Dreh-
schwigungen auf den Haupthandgriff und den Seiten-
handgriff vermindert werden. Durch die feste Verbindung
beider Handgriffe über das Übergehäuse werden dabei
Relativbewegungen zwischen diesen vermieden und da-
durch eine gute Handhabung des Handwerkzeuggerätes
gewährleistet. Zudem erhält man hierdurch eine relativ
grosse entkoppelte Masse, die sich positiv auf die Vibra-
tionsminderung zwischen dem Basisgehäuse und den
Handgriffen auswirkt.
�[0003] Die Vibrationsminderung erfolgt dabei in alle
Richtungen über die jeweilige weitgehend schwingungs-
entkoppelte Aufhängung, die einen grossen Teil der im
Betrieb auftretenden Schwingungen vom Handgriff quasi
isoliert, wobei je nach verwendeten Federmitteln auch
eine mehr oder weniger grosse Dämpfungswirkung vor-
handen ist. Nachfolgend wird dies unabhängig vom An-
teil der Dämpfungswirkung vereinfacht als Entkoppelung
bezeichnet.
�[0004] Aus DE 197 30 356 A1 ist ein Bohrhammer be-
kannt, der ein Hammergehäuse aufweist, an dem eine
Aussenschale mit Abstand umschliessend gehalten ist,
die einen ersten und zweiten Handgriff aufweist. Hierzu
sind mehrere elastische Anlenkstellen zwischen dem
Hammergehäuse und der Aussenschale vorgesehen. An
diesen Anlenkstellen greift jeweils ein schalenseitiger

Bolzen unter Zwischenlage eines gummielastischen Ma-
terials in eine gehäuseseitige Hülse.
�[0005] Durch diese bekannte Ausbildung der Entkop-
pelungsmittel soll eine stabile Führung bei gleichzeitig
hoher Dämpfungswirkung in Schlagrichtung erzielt wer-
den.
�[0006] Nachteilig an dem bekannten Handwerkzeug-
gerät ist jedoch, dass keine ausreichende Entkoppelung
des Handgriffes von den am Gehäuse auftretenden
Drehschwingungen möglich ist. Vielmehr werden die
Drehschwingungen wegen der gezeigten dreieckförmi-
gen Anordnung der Anlenkstellen und der an allen An-
lenkstellen in Drehrichtung wirkenden geringen Ausdeh-
nung des gummielastischen Materials nahezu unvermin-
dert vom Hammergehäuse an die Aussenschale abge-
geben. Hierdurch tritt im Betrieb insbesondere entlang
der zweiten Raumachse nach wie vor eine relativ hohe
Vibration auf.
�[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, bei einem gattungsgemässen Handwerk-
zeuggerät die genannten Nachteile zu vermeiden und
die infolge von Drehschwingungen auf die Handgriffe
übertragenen Vibrationen zu vermindern.
�[0008] Erfindungsgemäss wird diese Aufgabe durch
ein Handwerkzeuggerät mit den Merkmalen von Paten-
tanspruch 1 gelöst, wobei die Entkoppelungsmittel in ei-
ner senkrechten Projektion auf eine durch die erste und
zweite Raumachse aufgespannte Ebene eine zum
Schwerpunkt benachbarte erste Lagerungseinrichtung
aufweisen, über die das Übergehäuse sowohl in Rich-
tung der ersten Raumachse verlagerbar als auch im We-
sentlichen entlang der Drehrichtung der Drehschwingun-
gen verschwenkbar gehalten ist. Dabei kann das Über-
gehäuse mittels der ersten Lagerungseinrichtung im We-
sentlichen parallel zur ersten Raumachse verschiebbar
oder auch in Richtung der ersten Raumachse ver-
schwenkbar sein. In jedem Fall ist das Übergehäuse ne-
ben dieser axialen Beweglichkeit zudem auch noch par-
allel zur Ebene verschwenkbar, wobei auch eine Ver-
drehbarkeit beziehungsweise Verkippbarkeit von dem
Begriff "verschwenkbar" mit umfasst sein soll. Durch die-
se zweifach bewegliche Lagerung des Übergehäuses
gegenüber dem Basisgehäuse können im Betrieb neben
den am Basisgehäuse entlang der ersten Raumachse
wirkenden Vibrationen auch die infolge der Drehschwin-
gungen in Richtung der zweiten Raumachse auftreten-
den Vibrationskomponenten wirksam von dem Überge-
häuse und damit von den beiden Handgriffen entkoppelt
werden. Hierdurch kann die Übertragung von Vibratio-
nen vom Basisgehäuse auf die Handgriffe auf ein Mini-
mum reduziert werden, was einen sehr komfortablen Be-
trieb des Handwerkzeuggerätes ermöglicht.
�[0009] Bevorzugterweise weisen die Entkopplungs-
mittel zwischen dem Basisgehäuse und dem Überge-
häuse eine erste Federeinrichtung auf, die entlang der
ersten Raumachse wirkt. Hierdurch ist eine wirksame
Entkoppelung des Übergehäuses von entlang der ersten
Raumachse auftretenden Schwingungen möglich, die im
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Betrieb am Basisgehäuse auftreten. Dabei weist diese
Federeinrichtung eine erste Federsteifigkeit auf, die um
ein vielfaches grösser ist als seine Quersteifigkeit, die
tangential zur Drehschwingung wirkt.
�[0010] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form weisen die Entkopplungsmittel ferner eine zur er-
sten Lagerungseinrichtung und zur ersten Federeinrich-
tung beabstandete, zweite Lagerungseinrichtung auf.
Dabei weist die zweite Lagerungseinrichtung federnde
Mittel mit einer ersten Federsteifigkeit auf, die in einer
Drehrichtung wirken, entlang der im Betrieb die Dreh-
schwingungen des Basisgehäuses um den Schwerpunkt
herum gerichtet sind. Die Federsteifigkeit der federnden
Mittel ist dabei um ein Vielfaches grösser als eine in Dreh-
richtung wirkende zweite Federsteifigkeit der ersten Fe-
dereinrichtung, sofern die Federeinrichtung überhaupt
eine in Drehrichtung wirksame Federsteifigkeit aufweist.
Durch die beiden Lagerungseinrichtungen und die Fe-
dereinrichtung wird einerseits eine stabile Lagerung des
Übergehäuses am Basisgehäuse gewährleistet. Ande-
rerseits wird dabei unabhängig von einem jeweiligen An-
griffspunkt einer am Haupthandgriff angreifenden Hand-
kraft eine ausreichende Entkoppelung gewährleistet. Zu-
dem wird durch den Abstand der zweiten Lagerungsein-
richtung gegenüber der ersten Lagerungseinrichtung
und dem zu dieser benachbarten Schwerpunkt eine be-
sonders gute Entkoppelung erzielt.
�[0011] Vorteilhafterweise sind an der ersten Lage-
rungseinrichtung Schwenkmittel vorgesehen, die ent-
lang der ersten Raumachse einen Abstand zum Schwer-
punkt aufweisen, der höchstens das 0,4-�fache des Ab-
standes des Schwerpunktes zu einer Rückseite des Ba-
sisgehäuses beträgt. Hierdurch können die im Betrieb
um den Schwerpunkt herum erzeugten Drehschwingun-
gen des Basisgehäuses besonders gut vom Übergehäu-
se entkoppelt werden.
�[0012] Dabei ist es besonders günstig, wenn die
Schwenkmittel eine wirksame Schwenkbeziehungswei-
se Drehachse aufweisen, die hinsichtlich der zweiten
Raumachse zwischen dem Schwerpunkt und der Arbeit-
sachse angeordnet ist, was eine für die Entkoppelung
besonders günstige Relativbewegung zwischen dem
Übergehäuse und dem Basisgehäuse gewährleistet.
�[0013] Bevorzugterweise weist wenigstens eine der
Lagerungseinrichtungen paarweise angeordnete Ent-
kopplungsmittel auf, die bezogen auf eine zur Ebene
senkrecht stehenden dritten Raumachse einen Abstand
aufweisen. Durch diese entlang der dritten Raumachse
zueinander beabstandeten Entkopplungsmittel kann im
Betrieb eine besonders seitenstabile Lagerung des
Übergehäuses am Basisgehäuse erzielt werden, die ei-
ne gute Führung des Handwerkzeuggerätes gewährlei-
stet. Alternativ hierzu können die Lagerungseinrichtun-
gen bei entsprechend stabiler Ausführung auch jeweils
einseitig vorgesehen werden.
�[0014] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist zwi-
schen dem Basisgehäuse und dem Übergehäuse ein mit
einem der beiden Gehäuse verbundener Zapfen vorge-

sehen. Dieser ist einerseits entlang einer an dem jeweils
anderen Gehäuse vorgesehenen und entlang der ersten
Raumachse ausgerichteten Führung verlagerbar sowie
andererseits gegenüber derselben verdrehbar. Hier-
durch wird neben einer im Wesentlichen widerstandsfrei-
en Drehlagerung eine auch in axialer Richtung im We-
sentlichen widerstandsfreie Lagerung des Übergehäu-
ses erzielt. Hierdurch ist auch hinsichtlich der axialen
Schwingungen entlang der ersten Raumachse eine be-
sonders gute Entkoppelung möglich.
�[0015] Dabei ist es günstig, wenn die Führung durch
ein in das Übergehäuse eingelassenes Langloch gebil-
det ist und der Zapfen mit einem die Getriebevorrichtung
aufnehmenden Teil des Basisgehäuses verbunden ist,
wodurch die erste Lagerungseinrichtung besonders sta-
bil aber kostengünstig herstellbar ist.
�[0016] Vorteilhafterweise ist die Führung hierbei ge-
genüber der ersten Raumachse gekrümmt ausgeformt.
Wodurch eine besonders widerstandsarme Drehschwin-
gung des Übergehäuses gegenüber dem Basisgehäuse
ermöglicht wird.
�[0017] Ferner ist es günstig, wenn die Federeinrich-
tung Federmittel aufweist, die gegen den Zapfen drük-
ken. Hierdurch können die erste Lagerungseinrichtung
und die Federeinrichtung in einem gemeinsamen Be-
reich angeordnet werden, was den für die Entkoppe-
lungsmittel benötigten Bauraum insgesamt verringert.
Ferner kann durch die direkte Anordnung der Federmittel
an dem als Teil des Schwenklagers wirkenden Zapfen
deren Auslenkung entlang der zweiten Raumachse ver-
mieden werden, wodurch wiederum eine verbesserte
Entkoppelung des Übergehäuses in Drehrichtung mittels
der zweiten Lagerungseinrichtung erzielt werden kann.
�[0018] In einer alternativen vorteilhaften Ausführungs-
form weist die erste Lagerungseinrichtung einen Gelenk-
arm auf, der eine erste Drehverbindung mit dem Basis-
gehäuse und eine zweite Drehverbindung mit dem Über-
gehäuse aufweist. Hierdurch wird an der ersten Lage-
rungseinrichtung in Drehrichtung eine besonders wider-
standsfrei verschwenkbare Lagerung des Übergehäu-
ses am Basisgehäuse erzielt, was eine besonders gute
Entkoppelung des Übergehäuses hinsichtlich der Dreh-
schwingungen ermöglicht und eine in Drehrichtung wir-
kende Federsteifigkeit um den Schwerpunkt verhindert.
�[0019] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weist die erste Lagerungseinrichtung Blattfedermit-
tel auf, die zwischen dem Basisgehäuse und dem Über-
gehäuse in Richtung der ersten Raumachse und in Dreh-
richtung elastisch verformbar sind, was eine kostengün-
stige Herstellung der ersten Lagerungseinrichtung er-
möglicht.
�[0020] Dabei ist es besonders günstig, wenn die Blatt-
federmittel einteilig durch ein U-�förmiges Blattfederele-
ment gebildet sind, das das Basisgehäuse auf Höhe der
Arbeitsachse umgreift. Hierdurch ist die erste Lage-
rungseinrichtung sowohl kostengünstig herstellbar als
auch einfach zu montieren.
�[0021] Ferner ist es günstig, wenn an dem Übergehäu-
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se Gleitflächen vorgesehen sind, die mit Gegengleitflä-
chen des Basisgehäuses zusammen wirken, wobei die
Gleitflächen und Gegengleitflächen parallel zur Ebene
ausgebildet sind. Hierdurch kann eine besonders stabile
seitliche Führung des Übergehäuses am Basisgehäuse
gewährleistet werden, bei kleinstmöglichem Bauraum.
�[0022] Dabei können an den Gleitflächen auch Mittel,
beispielsweise in Form von Elastomerkörpern, vorgese-
hen sein, die entlang der dritten Raumachse federnd wir-
ken und dadurch eine Entkoppelung in alle Raumrich-
tungen ermöglichen.
�[0023] Die Erfindung wird nachstehend anhand eines
Ausführungsbeispieles näher erläutert. Es zeigen: �

Fig. 1 eine Ansicht eines erfindungsgemässen Hand-
werkzeuggerätes,

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht einer ersten La-
gerungseinrichtung des Handwerkzeuggerä-
tes nach Fig. 1,

Fig. 3 einen Schnitt durch die erste Lagerungseinrich-
tung aus Fig. 2,

Fig. 4 eine perspektivische Ansicht einer alternativen
Ausführungsform der ersten Lagerungseinrich-
tung,

Fig. 5 einen Schnitt durch die alternative Ausfüh-
rungsform der Lagerungseinrichtung aus Fig.
4,

Fig. 6 eine Ansicht einer weiteren alternativen Aus-
führungsform der ersten Lagerungseinrichtung
und

Fig. 7 einen Schnitt durch die weitere alternative Aus-
führungsform der Lagerungseinrichtung aus
Fig. 6.

�[0024] Fig. 1 zeigt ein Handwerkzeuggerät 2 in Form
eines Bohrhammers. Das Handwerkzeuggerät 2 weist
ein Basisgehäuse 4 auf, in dem eine Getriebevorrichtung
6 und eine Schlagvorrichtung 8 untergebracht sind, die
in nicht näher dargestellter Weise von einem Motor 10
antreibbar sind. Dabei wird ein Arbeitsmittel 12 in Form
eines Flugkolbens entlang einer Arbeitsachse A hin und
her bewegt, die eine erste Raumachse z definiert. Das
Arbeitsmittel 12 dient hierbei zur wiederkehrenden Be-
aufschlagung eines an einer Werkzeugaufnahme 14 ge-
haltenen Werkzeuges 16 in Form eines Bohrers mit einer
Schlagenergie.
�[0025] Das Basisgehäuse 4 ist nahezu vollständig von
einem Übergehäuse 18 umschlossen, das durch eine
erste Lagerungseinrichtung 19, eine Federeinrichtung
20; 20’ und eine zweite Lagerungseinrichtung 21, die als
Entkoppelungsmittel dienen, beabstandet am Basisge-
häuse 4 gehalten ist. An einem bezüglich einer Arbeits-

richtung AR des Handwerkzeuggerätes 2 hinterem Ende
22 bildet dieses Übergehäuse 18 einen Haupthandgriff
24 aus. Ferner weist das Übergehäuse 18 an einem in
Arbeitsrichtung AR vorderen Ende 26 Seitenhandgriff-
verbindungsmittel 28 in Form einer zylindrischen Aufnah-
mefläche aus, an der ein Seitenhandgriff 30 bedarfswei-
se festlegbar ist.
�[0026] Das gesamte Handwerkzeuggerät 2 mit dem
daran befestigten Werkzeug 16 weist einen Schwerpunkt
SP auf, der bezüglich einer zur ersten Raumachse z
senkrecht stehenden zweiten Raumachse y zur Achse
A beabstandet ist. Hierdurch wird beim hin und her be-
wegen des Arbeitsmittels 12 im Betrieb eine Drehbewe-
gung entlang einer Drehrichtung DR um den Schwer-
punkt SP herum erzeugt, wobei die Drehrichtung DR par-
allel zu einer durch die erste Raumachse z und die zweite
Raumachse y aufgespannte Ebene Eyz liegt.
�[0027] Um im Betrieb eine optimale Entkoppelung der
Handgriffe 24, 30 entlang der ersten Raumachse z und
damit in Arbeitsrichtung AR gewährleisten zu können,
wird über die erste Lagerungseinrichtung 19, wie durch
den Bewegungspfeil AB angedeutet, eine im Wesentli-
chen entlang der ersten Raumachse z gerichtete axiale
Hin und her bewegung des Basisgehäuses 4 gegenüber
dem Übergehäuse 18 ermöglicht.
�[0028] Gleichzeitig wird im Betrieb durch die erste La-
gerungseinrichtung 19 eine Relativbewegung des Über-
gehäuses 18 gegenüber dem Basisgehäuse 4 in etwa
entlang der Drehrichtung DR ermöglicht und dadurch das
Übergehäuse 18 auch von den Drehschwingungen des
Basisgehäuses 4 beziehungsweise von den in Richtung
der zweiten Raumachse y messbaren Vibrationen ent-
koppelt. Hierzu ist die erste Lagerungseinrichtung 19 be-
nachbart zum Schwerpunkt SP angeordnet und weist all-
gemein als Schwenkmittel 32 bezeichnete Mittel zur
Schwenk- oder Drehlagerung auf, die eine wirksame
Schwenkachse wS ausbilden. Hierdurch wird eine rela-
tive Schwenk- oder Drehbewegung des Basisgehäuses
4 gegenüber dem Übergehäuse 18 entlang der Ebene
Eyz ermöglicht, wie durch den Bewegungspfeil SB an-
gedeutet. Hierbei können die im Betrieb auftretenden
Drehschwingungen um den Schwerpunkt SP besonders
gut vom Übergehäuse 18 entkoppelt werden, wenn ein
axiale Abstand as der Schwenkmittel 32 zum Schwer-
punkt SP bezüglich der ersten Raumachse z nicht grös-
ser als das 0,4-�fache eines axialen Abstandes ar der
Schwenkmittel SP zu einer dem hinteren Ende 22 zuge-
wandten Rückseite 34 des Basisgehäuses 4 beträgt.
�[0029] Wie aus Fig. 1 zudem zu entnehmen ist, ist die
Federeinrichtung 20 beispielhaft durch eine Schrauben-
feder gebildet und stützt das Übergehäuse 18 in Richtung
der ersten Raumachse z an einem die Schlagvorrichtung
8 aufnehmenden oberen Teil 40 des Basisgehäuses 4
ab. Wie durch strichpunktierte Linie dargestellt, kann da-
bei die Federeinrichtung 20’ auch direkt an den Schwenk-
mitteln 32 angreifen. Gleichzeitig ist die zweite Lage-
rungseinrichtung 21 beispielhaft durch eine abgewinkel-
te Blattfeder gebildet, die gleichzeitig als Schwenklager
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und Federmittel fungiert. Alternativ hierzu ist es auch
möglich, die Schwenklagerfunktion und die Federfunkti-
on an der zweiten Lagereinrichtung 21 durch separate
Mittel zu gewährleisten.
�[0030] Die zweite Lagerungseinrichtung 21 ist beab-
standet zur ersten Lagerungseinrichtung 19 und zur Fe-
dereinrichtung 20; 20’ zwischen einem den Motor 10 auf-
nehmenden unteren Teil 42 des Basisgehäuses 4 und
dem Übergehäuse 18 angeordnet. Dabei weist die zweite
Lagerungseinrichtung 21 eine in Drehrichtung DR wir-
kende erste Federsteifigkeit FS1 auf, die in jedem Fall
ein Vielfaches höher ist als eine in Drehrichtung wirkende
zweite Federsteifigkeit FS2 der Federeinrichtung 20; 20’.
�[0031] Im dargestellten Beispiel geht die zweite Feder-
steifigkeit FS2 wegen der im Wesentlichen quer zur
Drehrichtung DR stehenden Ausrichtung der Schrauben-
feder gegen Null. Zudem werden durch die Schwenkmit-
tel 32 auch an der ersten Lagerungseinrichtung 19 in
Drehrichtung DR wirkende Kräfte beziehungsweise Mo-
mente weitestgehend ausgeschlossen. Dadurch wird die
im Betrieb erzeugte Drehschwingung um den Schwer-
punkt SP massgeblich von der zweiten Lagerungsein-
richtung 21 aufgenommen und vom Übergehäuse 18 ent-
koppelt.
�[0032] Wie aus Fig. 1 ferner zu entnehmen ist, sind an
dem Übergehäuse 18 mehrere Gleitflächen 36 ausgebil-
det, die entlang einer zur Ebene Eyz senkrecht stehen-
den dritten Raumachse x an entsprechenden Gegen-
gleitflächen 38 des Basisgehäuses 4 anliegen. Durch die
Gleitflächen 36 und Gegengleitflächen 38 wird das Über-
gehäuse 18 in Richtung der dritten Raumachse x beid-
seitig am Basisgehäuse 4 abgestützt, während es sich
parallel zur Ebene Eyz verschieben lässt. Dabei können
an den Gleitflächen 36 oder Gegengleitflächen 38 fe-
dernde Mittel vorgesehen sein beziehungsweise die
Gleitflächen 36 oder Gegengleitflächen 38 selbst durch
federnde Mittel, wie beispielsweise Elastomerkörper, ge-
bildet sein, um eine Entkoppelung entlang aller drei Rau-
machsen (z, y, x) zu ermöglichen.
�[0033] Die Fig. 2 und 3 zeigen eine erste Ausführungs-
form der ersten Lagerungseinrichtung 19, bei der die Fe-
dereinrichtung 20’ beispielhaft direkt an den Zapfen 46
angreift. Die Schwenkmittel 32 sind hierbei durch zwei
Zapfen 46 gebildet, die an gegenüberliegenden Seiten
des Basisgehäuses 4 entlang der dritten Raumachse x
von diesem abragen und jeweils in einer Führung 48 ver-
drehbar sind. Die beiden Führungen 48 sind dabei ent-
lang der ersten Raumachse z ausgerichtet und am Über-
gehäuse 18 beispielsweise als Langlöcher ausgeformt.
Alternativ hierzu können die Führungen 48 auch am Ba-
sisgehäuse 4 ausgebildet sein während die Zapfen 46
vom Übergehäuse 18 nach innen ragen. Ferner ist es
auch möglich die Führungen 48 durch nicht dargestellte
Kulissen zu bilden, die gekrümmt sind.
�[0034] Die Fig. 4 und 5 zeigen eine weitere alternative
Ausführungsform der ersten Lagerungseinrichtung 19,
wobei Elemente mit gleicher Funktion entsprechende
Bezeichnungen aufweisen, wie in der Ausführungsform

nach Fig. 2 und 3.
�[0035] Die Schwenkmittel 32 sind hierbei durch Stege
52 eines Blattfederelementes 54 gebildet, das U-�förmig
ausgebildet ist und sich auf Höhe der Achse A um das
Basisgehäuse 4 herum erstreckt. In einem Mittelbereich
56, der die beiden Stege 52 verbindet, ist das Blattfeder-
element 54 an dem Übergehäuse 18 mittels einer
Schraubverbindung 58 befestigt. Die Stege 52 sind da-
gegen an einem jeweiligen freien Ende 60 an entspre-
chenden Aufnahmen 62 des Basisgehäuses 4 festge-
legt. Durch die elastische Verformbarkeit des Blattfeder-
elementes 54 ist somit sowohl eine hinsichtlich der ersten
Raumachse z im Wesentlichen lagestabile Schwenkbe-
wegung mit einer axialen Bewegungskomponente, wie
durch den Bewegungspfeil AB angedeutet ist. Ferner ist
auch eine Schwenkbewegung SB um eine durch das
Blattfederelement 54 definierte wirksame Schwenkach-
se wS möglich, wobei die Schwenkbewegung SB in etwa
entlang der Drehrichtung DR, der im Betrieb erzeugten
Drehschwingungen liegt.
�[0036] Die Fig. 6 und 7 zeigen eine weitere alternative
Ausführungsform der ersten Lagerungseinrichtung 19,
wobei Elemente mit gleicher Funktion entsprechende
Bezeichnungen aufweisen, wie in den Ausführungsfor-
men nach Fig. 2 bis 5.
�[0037] Die Schwenkmittel 32 sind hierbei durch zwei
Gelenkarme 64 gebildet. Diese Gelenkarme 64 sind in
Richtung der dritten Raumachse x zueinander beabstan-
det an gegenüberliegenden Seiten des Basisgehäuses
4 angeordnet und weisen jeweils eine erste Drehverbin-
dung 66 mit dem Basisgehäuse 4 und eine zweite Dreh-
verbindung 68 mit dem Übergehäuse 18 auf. Durch diese
Ausbildung der ersten Lagerungseinrichtung 19 ist zwi-
schen dem Basisgehäuse 4 und dem Übergehäuse 18
somit eine hinsichtlich der ersten Raumachse z lagesta-
bile Schwenkbewegung mit einer im Wesentlichen axia-
len Bewegungskomponente, wie durch den Bewegungs-
pfeil AB angedeutet, als auch eine Schwenkbewegung
SB um die durch die erste Drehverbindung 66 definierte
wirksame Schwenkachse wS möglich.

Patentansprüche

1. Handwerkzeuggerät (2)�
mit einem Basisgehäuse (4), in dem ein Arbeitsmittel
(12) vorgesehen ist, das entlang einer eine erste
Raumachse (z) definierenden Arbeitsachse (A) hin
und her bewegbar ist, die in Richtung einer zur ersten
Raumachse (z) senkrecht stehenden zweiten Rau-
machse (y) zu einem Schwerpunkt (SP) des Hand-
werkzeuggerätes (2) beabstandet ist, �
und einem Übergehäuse (18), das über Entkoppe-
lungsmittel an dem Basisgehäuse (4) gehalten ist
und das mit einem Haupthandgriff (24) und Seiten-
handgriffverbindungsmitteln (28) fest verbunden ist,�
dadurch gekennzeichnet, dass die Entkoppe-
lungsmittel in einer senkrechten Projektion auf eine
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durch die erste Raumachse (z) und die zweite Rau-
machse (y) aufgespannte Ebene (Eyz) eine zum
Schwerpunkt benachbarte erste Lagerungseinrich-
tung (19) aufweisen, über die das Übergehäuse (18)
sowohl in Richtung der ersten Raumachse (z) ver-
lagerbar als auch verschwenkbar am Basisgehäuse
(4) gehalten ist.

2. Handwerkzeuggerät nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Entkopplungsmittel zwi-
schen dem Basisgehäuse (4) und dem Übergehäu-
se (18) eine Federeinrichtung (20) aufweisen, die
entlang der ersten Raumachse (z) wirkt.

3. Handwerkzeuggerät nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Entkopplungsmittel ferner
eine zur ersten Lagerungseinrichtung (19) und zur
Federeinrichtung (20; 20’) beabstandete zweite La-
gerungseinrichtung (21) aufweisen,�
wobei die zweite Lagerungseinrichtung (21) eine er-
ste Federsteifigkeit (FS1) aufweist, die in einer Dreh-
richtung (DR), entlang der im Betrieb Drehschwin-
gungen des Basisgehäuses (4) gerichtet sind, wirkt
und die um ein Vielfaches grösser ist als eine in Dreh-
richtung (DR) wirkende zweite Federsteifigkeit (FS2)
der Federeinrichtung (20; 20’).

4. Handwerkzeuggerät nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass an der er-
sten Lagerungseinrichtung (19) Schwenkmittel (32)
vorgesehen sind, die entlang der ersten Raumachse
(z) einen Abstand (as) zum Schwerpunkt (SP) auf-
weisen, der höchstens das 0,4-�fache eines Abstan-
des (ar) des Schwerpunktes (SP) zu einer Rückseite
(34) des Basisgehäuses (4) beträgt.

5. Handwerkzeuggerät nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schwenkmittel (32) eine
wirksame Schwenkachse (wS) aufweisen, der hin-
sichtlich der zweiten Raumachse (y) zwischen dem
Schwerpunkt (SP) und der Arbeitsachse (A) ange-
ordnet ist.

6. Handwerkzeuggerät nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens
eine der Lagerungseinrichtungen (19, 21) paarweise
angeordnete Entkopplungsmittel aufweist, die in ei-
ner zur Ebene (Eyz) senkrecht stehenden dritten
Raumachse (x) zueinander beabstandet sind.

7. Handwerkzeuggerät nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen
dem Basisgehäuse (4) und dem Übergehäuse (18)
ein mit einem der Gehäuse (4; 18) verbundener Zap-
fen (46) vorgesehen ist, der entlang einer an dem
jeweils anderen Gehäuse (18; 4) vorgesehenen
Führung (48) verlagerbar und gegenüber derselben
verdrehbar ist.

8. Handwerkzeuggerät nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Führung (48) durch ein in
das Übergehäuse (18) eingelassenes Langloch (50)
gebildet ist und der Zapfen (46) mit einem die Ge-
triebevorrichtung (6) aufnehmenden Teil des Basis-
gehäuses (4) verbunden ist.

9. Handwerkzeuggerät nach Anspruch 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Führung (48) ge-
genüber der ersten Raumachse (z) gekrümmt aus-
geformt ist.

10. Handwerkzeuggerät nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Federeinrichtung (20’)
Federmittel aufweist, die direkt gegen den Zapfen
(46) drükken.

11. Handwerkzeuggerät nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die erste La-
gerungseinrichtung (19) einen Gelenkarm (64) auf-
weist, der eine erste Drehverbindung (66) mit dem
Basisgehäuse (4) und eine zweite Drehverbindung
(68) mit dem Übergehäuse (18) aufweist.

12. Handwerkzeuggerät nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die erste La-
gerungseinrichtung (19) Blattfedermittel aufweist,
die zwischen dem Basisgehäuse (4) und dem Über-
gehäuse (18) entlang der ersten Raumachse (z) und
in Drehrichtung (DR) elastisch verformbar sind.

13. Handwerkzeuggerät nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die Blattfedermittel durch
ein U- �förmiges Blattfederelement (54) gebildet sind,
das das Basisgehäuse (4) auf Höhe der Arbeitsach-
se (A) umgreift.

14. Handwerkzeuggerät nach einem der Ansprüche 1
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass an dem
Übergehäuse (18) Gleitflächen (36) vorgesehen
sind, die mit Gegengleitflächen (38) des Basisge-
häuses (4) zusammen wirken, wobei die Gleitflä-
chen (36) und Gegengleitflächen (38) parallel zur
Ebene (Eyz) ausgebildet sind.

15. Handwerkzeuggerät nach Anspruch 14, dadurch
gekennzeichnet, dass an den Gleitflächen (36) Mit-
tel vorgesehen sind, die entlang der dritten Raum-
achse (x) federnd wirken.
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